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§ 85 AußStrG Mitwirkungspflichten
 AußStrG - Außerstreitgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Soweit es zur Feststellung der Abstammung erforderlich ist, haben die Parteien und alle Personen, die nach

den Ergebnissen des Verfahrens zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, bei der Befundaufnahme

durch einen vom Gericht bestellten Sachverständigen, insbesondere an der notwendigen Gewinnung von

Gewebeproben, Körperflüssigkeiten und Blutproben, mitzuwirken.

2. (2)Die Pflicht zur Mitwirkung besteht nicht, soweit diese mit einer ernsten oder dauernden Gefahr für Leben oder

Gesundheit verbunden wäre. Vor einer Befundaufnahme hat das Gericht die zur Mitwirkung aufgeforderten

Personen über die Weigerungsgründe zu belehren und zur Äußerung aufzufordern. Über die Weigerung ist mit

besonderem, selbständig anfechtbaren Beschluss zu entscheiden. Im Fall einer rechtmäßigen Weigerung hat das

Gericht eine nicht mit der angeführten Gefahr verbundene Methode der Abstammungsuntersuchung

anzuordnen.

3. (3)Zur Gewinnung von Gewebeproben mit Methoden, bei denen die körperliche Integrität nicht verletzt wird, hat

das Gericht erforderlichenfalls die zwangsweise Vorführung und die Anwendung angemessenen unmittelbaren

Zwanges anzuordnen. Dabei sind die Organe der öffentlichen Sicherheit zur Hilfeleistung verpflichtet. Die Kosten

der Vorführung und des Zwanges sind von der mitwirkungspflichtigen Person zu ersetzen.

4. (4)Soweit die erforderlichen Beweise nicht nach den vorstehenden Absätzen erbracht werden können und

besondere gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen, kann das Gericht von jedermann die Herausgabe

notwendiger Gewebeproben, Körperflüssigkeiten und Blutproben der in Abs. 1 genannten Personen, auch wenn

diese bereits verstorben sind, verlangen.
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